
dem Inhalt der Tagung der Abteilungsleiter IV der 
Bezirksstaatsanwälte, die am 13. September 1955 beim 
Generalstaatsanwalt stattgefunden hat, beschäftigen. 
Es hat sich in der Vergangenheit als zweckmäßig er
wiesen, auf solchen Dienstbesprechungen in erster Linie 
Fragen aus dem Zivilprozeß- und dem Arbeitsrecht zu 
behandeln, einerseits weil den Staatsanwälten die 
prozessualen Grundlagen als Voraussetzung ihrer Mit
wirkung vermittelt werden mußten, und andererseits, 
weil sich gezeigt hat, daß die Staatsanwälte durch 
intensive Beschäftigung mit dem materiellen Arbeits
recht leichter an das materielle Zivilrecht herangeführt 
werden konnten. Besonders gute Erfolge waren dort zu 
verzeichnen, wo, wie in Gera, durch Vorträge von Wissen
schaftlern den Dienstbesprechungen ein wissenschaft
liches Niveau gegeben wurde. Es hat sich aber heraus
gestellt, daß die Beschäftigung der Staatsanwälte mit 
Zivil- und Arbeitsrecht auf Dienstbesprechungen nicht 
ausreicht, ihre Mitwirkungstätigkeit so zu aktivieren, 
wie es notwendig ist. Deshalb ist man in den Bezirken 
Leipzig, Rostock, Magdeburg, Neubrandenburg und in 
Berlin dazu übergegangen, mehrtägige zivil- und 
arbeitsrechtliche Schulungen durchzuführen. Solche 
Schulungen haben vielerorts, besonders im Bezirk Neu
brandenburg und in Berlin, den Erfolg gehabt, daß auch 
die Staatsanwälte, die bisher überhaupt noch nicht in 
Zivilprozessen mitgewirkt hatten, die Mitwirkungs
tätigkeit begannen. Schulungscharakter tragen auch die 
zur festen Einrichtung gewordenen zweitägigen Pro
blemtagungen bei der Obersten Staatsanwaltschaft, an 
denen außer den Leitern der Abteilungen IV der Be
zirksstaatsanwälte aus jedem Bezirk je ein Kreisstaats
anwalt teilnimmt. Hier werden von Wissenschaftlern 
Vorträge über Fragen gehalten, die jeweils von aktu
eller Bedeutung sind. Es werden weiter die in den 
Bezirken aufgetretenen — und vorher zur Problem
tagung schriftlich angemeldeten — Rechtsfragen von 
prinzipieller Bedeutung erörtert und in eingehender 
niveaumäßig guter Diskussion gemeinsam geklärt. Sol
chen Charakter müssen auch in zunehmendem Maße 
die Schulungen in den Bezirken annehmen. Sie müssen 
mehr und mehr dem Erfahrungsaustausch nutzbar ge
macht werden, müssen das Gesicht als bloße „Lern
schule“ verlieren und seminaristische Form annehmen; 
es muß dazu übergegangen werden, daß auch die 
Kreisstaatsanwälte sich mit wissenschaftlich fundierten 
Kurzreferaten über die in der Praxis aufgetauchten 
Rechtsprobleme beteiligen. Der Schulung dienen schließ
lich die Abordnungen von Leitern der Abteilungen IV 
der Bezirksstaatsanwälte zur Obersten Staatsanwalt
schaft zum Zwecke ihrer Qualifikation. Während dieser 
Tätigkeit, die in der Regel drei Monate dauert, lernen 
diese Abteilungsleiter die Rechtsprobleme auf dem 
Gebiet des Zivilrechts und des Arbeitsrechts kennen, 
die im Republikmaßstab von Bedeutung sind, und ler
nen, wie sie im Kollektiv gelöst werden. Solche Abord
nungen dienen außer der Qualifikation des einzelnen 
Staatsanwalts auch der gleichmäßigen Ausrichtung der 
zivilistischen Tätigkeit unserer Staatsanwaltschaft über
haupt.

Neben der Schulung unserer Staatsanwälte spielt die 
praktische Anleitung ihrer Tätigkeit auf dem Gebiet 
des Zivil- und Arbeitsrechts eine hervorragende Rolle. 
Noch im Jahre 1954 trugen die Instrukteur-Einsätze 
auf diesem Gebiet sehr häufig den Charakter von 
„Feuerwehreinsätzen“, sie waren sporadisch und kurz 
und standen qualitativ auf geringer Höhe. Hierin hat 
sich einiges geändert. Mit der zunehmenden Qualifizie
rung der Staatsanwälte der Abteilung IV bei den Be
zirksstaatsanwälten ist auch die Qualität ihrer Instruk
teureinsätze gewachsen, und mit der zunehmenden Be
setzung der bislang vakanten Staatsanwaltsstellen in 
den Abteilungen IV sind auch die sporadischen, oft auf 
eine Stunde oder zwei beschränkten Besuche der In
strukteure bei den Kreisstaatsanwälten verschwunden. 
Es wird jetzt in allen Bezirken nach Instrukteur-Ein
satzplänen gearbeitet, die ganztägige Einsätze vor
sehen. Im Republikdurchschnitt wird so jeder Kreis
staatsanwalt alle drei Monate von dem Instrukteur der 
Abteilung IV seines Bezirksstaatsanwalts aufgesucht. 
Dort, wo die Tätigkeit des Kreisstaatsanwalts auf den 
in Rede stehenden Gebieten besonders danieder liegt,

gibt es häufigere Instrukteureinsätze. So haben in 
Berlin, wo es im 1. Halbjahr 1955 galt, die Mitwirkungs
tätigkeit der Staatsanwälte erst einmal richtig anzu
kurbeln, 25 Instrukteureinsätze stattgefunden.

Die Methoden der Anleitung und ihre Qualität müs
sen weiter verbessert werden. Für die Qualität sind 
entscheidend die eigenen Rechtskenntnisse des Instruk
teurs und seine pädagogischen Fähigkeiten. Die beste 
Methode der Anleitung besteht nicht darin, daß der 
Instrukteur ausschließlich als Revisor erscheint, die Mit
wirkungszahlen kontrolliert und in den Akten nach 
rechtlichen Fehlern sucht, sondern darin, daß er dem 
Kreisstaatsanwalt seine eigenen, im Bezirksmaßstab 
gewonnenen Erfahrungen vermittelt und ihn — ohne 
ihm die eigene Verantwortung abzunehmen — in 
hilfsbereiter Weise in den Fragen berät, die dem 
Kreisstaatsanwalt am Herzen liegen, kurz: daß zwi
schen Instrukteur und Kreisstaatsanwalt ein reger Mei
nungsaustausch über die Probleme der Praxis statt
findet. Dieser Austausch muß sich auch in der Zeit zwi
schen den Instrukteureinsätzen fortsetzen; gerade an 
dieser ständigen und lebendigen Verbindung zwischen 
beiden fehlt es noch fast überall. Wünschenswert ist 
darüber hinaus, daß die Instrukteureinsätze dort, wo 
ein Kreisstaatsanwalt besonderer Hilfe bedarf, sich 
nicht auf einen Tag beschränken. Es gibt einem solchen 
Staatsanwalt ganz besonderen Auftrieb und Anreiz zu 
zivilrechtlicher Tätigkeit, und es schafft ein besonderes 
Vertrauensverhältnis zwischen ihm und dem anleiten
den Staatsanwalt, wenn dieser mehrere Tage hindurch 
mit ihm praktisch arbeitet, Schriftsätze berät, mit ihm 
an Terminen vor dem Kreisgericht oder Kreisarbeits
gericht teilnimmt oder mit ihm eine Sprechstunde für 
die Werktätigen abhält. Zu solcher Arbeitsmethode ist 
neuerdings mit gutem Erfolg der Abteilungsleiter IV in 
Rostock übergegangen.

Die Hauptabteilung für Zivil- und Arbeitsrecht der 
Obersten Staatsanwaltschaft hat im 1. Halbjahr 1955 im 
ganzen 40 Einsätze bei den Bezirksstaatswälten durch
geführt, die zum Teil in der Teilnahme an solchen 
Dienstbesprechungen mit den Kreisstaatsanwälten be
standen, auf denen Fragen des Zivil- und Arbeitsrechts 
auf der Tagesordnung standen. So kamen die Instruk
teure der Obersten Staatsanwaltschaft in engeren Kon
takt auch mit den Kreisstaatsanwälten, was sich als 
äußerst fruchtbringend für beide Seiten erwies. Diese 
Art der unmittelbaren Anleitung der Bezirks- und 
Kreisstaatsanwälte durch Instrukteureinsätze wird auf 
dem Gebiet des Zivil- und Arbeitsrechts auch zukünftig 
beizubehalten sein und hier, wo das Tätigwerden un
serer Staatsanwälte erst in der Entwicklung begriffen 
ist, eine bedeutsamere Rolle spielen als etwa auf dem 
Gebiet des Strafrechts. Das neuerdings von der Ober
sten Staatsanwaltschaft mit Erfolg angewandte System 
des Einsatzes von Inspektionsbrigaden, die wochenlang 
in einem Bezirk und den dazu gehörigen Kreisen ver
weilen, schließt selbstverständlich auch die Prüfung der 
Tätigkeit der Staatsanwälte im Bezirk und Kreis auf 
dem Gebiet des Zivil- und Arbeitsrechts ein und 
schließt auf keinem Gebiet den Einsatz von Einzel
instrukteuren aus. Gerade zur Anregung der Mitwir
kungstätigkeit der Staatsanwälte in der Republik er
scheinen mir solche Instrukteureinsätze besonders am 
Platz.

In den Bezirken Gera, Frankfurt, Karl-Marx-Stadt 
und Suhl sind zur Steigerung der Aktivität der Kreis
staatsanwälte auf dem Gebiet der Mitwirkung Wett
bewerbe durchgeführt worden. Ich betrachte solche 
Wettbewerbe mit ihren verschiedenartigsten „Punkt- 
Systemen“ und den Schwierigkeiten der Bewertung 
nach solchen Systemen mit Vorbehalt, muß aber an
erkennen, daß in den genannten Bezirken beachtliche 
Erfolge in der Richtung erzielt worden sind, daß viele 
bislang auf zivil- und arbeitsrechtlichem Gebiet über
haupt nicht oder nur höchst unzulänglich tätig gewese
nen Staatsanwälte aktiviert wurden und daß die Mit
wirkungskurven erheblich hochgeklettert sind. Der 
ganze Wettbewerb wäre aber erfolglos, wenn es nicht 
gelänge, die Kurven hochzuhalten und sie höher zu 
treiben.

Viel hängt von der Tätigkeit der Bezirksstaats
anwälte selbst ab. Dort, wo ein Bezirksstaatsanwalt
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